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Hinweis zum Offenlegungsschreiben (Signing Disclosure Letter): 

Aus Gründen der Vertraulichkeit ist das Offenlegungsschreiben nur in den Geschäftsräumen der 

Gesellschaft einsehbar. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift erteilt. 

 

 

 


